
Auszug aus dem BMF-Schreiben vom 24. Juli 2013 – Randziffer 304 

 

 

304       Steuerfrei sind nur Beiträge des Arbeitgebers. Das sind diejenigen Beiträge, die vom 

Arbeitgeber als Versicherungsnehmer selbst geschuldet und an die Versorgungseinrichtung 

geleistet werden. Dazu gehören  

• die Beiträge des Arbeitgebers, die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

erbracht werden (rein arbeitgeberfinanzierte Beiträge) sowie 

• alle im Gesamtversicherungsbeitrag des Arbeitgebers enthaltenen 

Finanzierungsanteile des Arbeitnehmers (BFH-Urteil vom 9. Dezember 2010 

- VI R 57/08 -, BStBl II 2011 S. 978 und BMF-Schreiben vom 25. November 2011,   

BStBl I S. 1250) wie z.B. 

• eine Eigenbeteiligung des Arbeitnehmers oder  

• die mittels Entgeltumwandlung finanzierten Beiträge (vgl. Rz. 292 ff.). Im Fall 

der Finanzierung der Beiträge durch eine Entgeltumwandlung ist die Beachtung 

des Mindestbetrags gem. § 1a BetrAVG für die Inanspruchnahme der 

Steuerfreiheit nicht erforderlich.  

 
Beiträge des Arbeitnehmers, zu deren Leistung er aufgrund einer eigenen vertraglichen 

Vereinbarung mit der Versorgungseinrichtung originär selbst verpflichtet ist (sog. eigene 

Beiträge des Arbeitnehmers), sind dagegen vom Anwendungsbereich des § 3 Nr. 63 EStG 

ausgeschlossen, auch wenn sie vom Arbeitgeber an die Versorgungseinrichtung abgeführt werden. 


